
Kurswechsel bei häuslicher Gewalt
Vera Leuenberger
und Léonie Hagen

Bisher entschieden die Kantone über den Umgangmit Opfern und Tätern. Jetzt greift der Bundesrat ein.

Wer in Zürich,Waadt oder Bern
häusliche Gewalt erlebt, kann
sich seit Kurzem von speziali-
sierten Pflegefachpersonen
untersuchen lassen. In anderen
Kantonen fehlen dafür die Mit-
tel – sie setzen wie in Freiburg
auf Schulungen für Apotheken-
personal oder auf Notrufnum-
mern, die teilweise von Freiwil-
ligen betreut werden.

Der Bundesrat will diesen
Flickenteppich nun abschaffen.
In seiner Sitzung vomMittwoch
hat er eine Motion der Walliser
Ständerätin Marianne Maret
(Mitte) angenommen, welche
die Kompetenzen des Bundes
im Umgang mit häuslicher Ge-
walt erweitern will.
Kantone wollten imHerbst
noch keine Harmonisierung
Dafür fordert Maret ein soge-
nanntes Rahmengesetz. Es soll
Prävention, Opferschutz und
Ahndung einheitlich regeln so-
wie bestehende rechtliche, or-
ganisatorische und finanzielle
Lücken schliessen. Das klingt
auf den ersten Blick unspekta-
kulär. Tatsächlich wäre es aber
ein Kurswechsel: Mit einem
Rahmengesetz ginge das The-
ma häusliche Gewalt von der
Hauptkompetenz der Kantone
über in eine grössere Zuständig-
keit des Bundes.

Der zuständige Justizminis-
ter Beat Jans hatte der ge-
schlechtsspezifischen Gewalt
schon im Juli den Kampf ange-

sagt. Auch notgedrungen: Im
vergangenen Jahrwurden in der
Schweiz so viele Femizide ge-
zählt wie noch in keinem Jahr
zuvor. Gleichzeitig ist eine na-
tionale Strategie gegen häusli-
che und geschlechtsspezifische
Gewalt in Arbeit, welche der
Bundesrat im kommenden Jahr
verabschieden will. Dass er
Ständerätin Marets Motion an-
genommen hat, ist ein klares
Zeichen an die Kantone.

Heute bestehen schweizweit
weder gemeinsame Mindest-
standards noch verbindliche
Schutzrechte. ImHerbst schrieb
die Konferenz der kantonalen
Justiz- und Polizeidirektionen
gegenüber SRF, eine Harmoni-
sierung, etwa für ein landeswei-
tes elektronisches Monitoring
mit Fussfesseln, sei «nicht ge-
wünscht». Man teste derzeit
unterschiedliche Einsatzkon-
zepte, ummehrErkenntnisse zu
gewinnen.

Genau das will Marets Mo-
tion nun vereinheitlichen. Sie
fordert verbindliche Standards
für Polizei, Justiz und Sozial-
dienste sowie rechtlich durch-
setzbare Ansprüche für Betrof-
fene. Dazu gehören einheitliche
präventive Schutzmassnahmen
wie Kontakt- und Näherungs-

verbote, elektronische Überwa-
chung mit Fussfesseln oder so-
fortige Schutzanordnungen bei
akuter Gefahr.
Ein Gesetz, das alle Aspekte

aufgreifen soll
Genauso soll aber auch ein nie-
derschwelliger Zugang zu Frau-
enhäusern, Notunterkünften
und Beratungsstellen garantiert
werden. Betroffene sollen
schweizweit umfassende psy-

chologische, soziale und juristi-
sche Unterstützung erhalten.

Maret formuliert auch straf-
rechtliche Forderungen: Femizi-
de sowie wiederholte und eska-
lierte häusliche Gewalt will sie
gesetzlich definieren und straf-
bar machen. Auch Sensibilisie-
rungsarbeit und mobile Unter-
stützungsangebote sollen im
Gesetz festgeschrieben werden,
ebensowie einKostenteiler zwi-
schen Bund und Kantonen. Da-
bei seien die «best practices»
derKantone zu berücksichtigen.

Positiv sieht das SP-Natio-
nalrätin Tamara Funiciello (BE).
Die Motion sei eine Reaktion
auf den zunehmenden Druck
aus der Gesellschaft, die Protes-
te der Frauen, die zuletzt wäh-
rend der Wintersession für
mehr Geld für den Schutz vor
häuslicher und sexualisierter
Gewalt demonstriert hatten. Es
brauche diese Vereinheitli-
chung, so Funiciello: «Es darf
keine Lotterie sein, was mit
einer Frau geschieht, die gerade
vergewaltigt wurde.»

Wenneseinsolchumfassen-
des Rahmengesetz geben solle,
so müsse dieses aber auch aus-
reichend weit greifen, sagt sie.
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Es müsse nicht nur häusliche,
sondern auch sexualisierte und
geschlechtsspezifische Gewalt
berücksichtigen. Das sei mach-
bar, werde aber Zeit beanspru-
chen.Bis dahinwerde esweitere
Fortschritte brauchen, auch zur

Finanzierung von Unterstüt-
zungsangeboten: «Wir werden
weiter mit allen Mitteln versu-
chen, Frauen in diesem Land
besser zu schützen.»

Mit der Annahme der Mo-
tion beginnt ein langer Prozess.

Vermutlich werde eine Verfas-
sungsänderung nötig sein,
schreibt der Bundesrat. Als
Nächstes geht die Motion damit
an den Ständerat. Wie umfas-
send die Vorlage dann tatsäch-
lich wird, ist allerdings offen.

Prävention, Schutz und Strafverfolgung von häuslicher Gewalt sollen künftig schweizweit vereinheitlicht
werden. Bild: Getty Images
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